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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1971

Norm

ABGB §921

ABGB §1304 A

Rechtssatz

Der wegen schuldhafter Nichterfüllung eines Kaufvertrages angesprochene Ersatz ist keineswegs auf die Preisdi6erenz

beschränkt, die zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und dem bei Abschluß des Deckungskaufes bezahlten Preis

besteht. Der Käufer kann vielmehr vom säumigen Verkäufer auch den Ersatz jener Aufwendungen fordern, die er

darüberhinaus im Zusammenhang mit dem Deckungskauf machen mußte, um einen der bestellten aber nicht

gelieferten Ware entsprechenden Ersatz zu bekommen. Der Käufer darf sich aber beim Aussuchen einer anderen

Kaufgelegenheit nicht damit begnügen, die Ersatzware, sofern diese keinen Marktpreis oder Börsenpreis hat, beim

nächstbesten Händler zu erwerben. Er muß sich vielmehr in der Regel an einen marktkundigen Mäkler wenden.
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